
Vollmacht

Ich

(Name, Vorname) (Vollmachtgeber/in)

(Geburtsdatum)

(Straße)

(Postleitzahl und Ort)

(Telefon, Telefax)

(E-Mail)

erteile hiermit Vollmacht an

(Name, Vorname) (bevollmächtigte Person)

(Geburtsdatum)

(Straße)

(Postleitzahl und Ort)

(Telefon, Telefax)

(E-Mail)

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, 
mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im 
Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch 
diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht ange-
ordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht 
bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung 
geschäftsunfähig geworden sein sollte.

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevoll-
mächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und 
bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im 
Original vorlegen kann.

Gesundheitssorge/Pfl egebedürftigkeit
 
•  Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesund heits sorge 

entscheiden, ebenso über alle Einzelheiten einer ambu-
lanten oder (teil-)stationären Pfl ege. Sie ist befugt, mei-
nen in einer Patientenverfügung festgelegten Willen 
durchzusetzen.
 Ja  Nein

•  Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur 
Untersuchung des Gesundheitszustandes, in Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligen, nicht 
einwilligen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen, 
auch wenn die Maßnahme bzw. das Unterbleiben oder 
der Abbruch einer medizinisch indizierten Maßnahme 
mit Lebensgefahr verbunden sein könnte oder ich einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleiden könnte (§ 1904 Abs. 1 und 2 BGB). Sie 
darf die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden 
lebensverlängernder Maßnahmen erteilen.
 Ja  Nein

•  Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Heraus-
gabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich behan-
delnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegen über 
meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der 
Schweigepfl icht.
 Ja  Nein

•  Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentzie-
hender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB) und über frei-
heitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medika-
mente u. ä.) in einem Heim oder in einer sonstigen 
Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange 
dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.
 Ja  Nein

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

•  Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und 
Pfl ichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung 
einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie 
meinen Haushalt aufl ösen.
 Ja  Nein

•  Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag  abschließen 
und kündigen.
 Ja  Nein

•  Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen.
 Ja  Nein

Behörden

•  Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- 
und Sozialleistungsträgern vertreten.
 Ja  Nein



Vermögenssorge

•  Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle 
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und 
Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben 
und entgegennehmen, sowie Anträge stellen, abändern, 
zurücknehmen,
 Ja  Nein

namentlich

• über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen,
 Ja  Nein

• Zahlungen und Wertgegenstände annehmen,
 Ja  Nein

• Verbindlichkeiten eingehen,
 Ja  Nein

•  Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots 
und Safes abgeben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr 
mit Kreditinstituten vertreten (bitte beachten Sie hierzu 
auch den nachfolgenden Hinweis).
 Ja  Nein

Hinweis: Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf 
die von Ihrer Bank/Sparkasse angebotene Konto-/Depotvollmacht zurück-
greifen. Diese Vollmacht berechtigt den Bevollmächtigten zur Vornahme 
aller Geschäfte, die mit der Konto- und Depotführung in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen. Es werden ihm keine Befugnisse eingeräumt, die für 
den normalen Geschäftsverkehr unnötig sind, wie z. B. der Abschluss von Fi-
nanztermingeschäften. Die Konto-Depotvollmacht sollten Sie grundsätzlich 
in Ihrer Bank oder Sparkasse unterzeichnen; etwaige spätere Zweifel an der 
Wirksamkeit der Vollmachtserteilung können hierdurch ausgeräumt werden. 
Können Sie Ihre Bank/Sparkasse nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit 
Ihrer Bank/Sparkasse sicher eine Lösung fi nden. 

Für Immobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handels ge-
werbe ist eine notarielle Vollmacht erforderlich!

•  Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem 
Betreuer rechtlich gestattet ist.
 Ja  Nein

• Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:

Post und Fernmeldeverkehr

•  Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen 
und öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr entschei-
den. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willens-
erklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) 
abgeben.
 Ja  Nein

Vertretung vor Gericht

•  Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Pro-
zesshandlungen aller Art vornehmen.
 Ja  Nein

Untervollmacht

• Sie darf Untervollmacht erteilen.
 Ja  Nein

Betreuungsverfügung

•  Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung 
(„rechtliche Betreuung”) erforderlich sein sollte, bitte 
ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer 
zu bestellen.
 Ja  Nein

Geltung über den Tod hinaus

•  Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus
 Ja  Nein

weitere Regelungen

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachtgeberin) 

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Vollmachtnehmers/der Vollmachtnehmerin) 

(Hinweis: Wegen der grundsätzlich zu empfehlenden Registrierung der Vollmacht im Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer vgl. Sie bitte die Erläuterungen auf Seite 16 dieser Broschüre.)
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  Ergänzende Hinweise zu Frage 5, Sei-
te 8 (Notarielle Mitwirkung bei der Ab-
fassung der Vollmacht)

Wie schon gesagt, ist die notarielle Beur-
kundung einer Vollmacht nicht allgemein 
Voraussetzung für eine wirksame Vertre-
tung, sondern nur bei bestimmten Arten 
von Rechtsgeschäften. Die notarielle Be-
urkundung ist z. B. erforderlich, wenn der 
Bevollmächtigte ermächtigt werden soll, 
ein Verbraucherdarlehn für Sie aufzuneh-
men. Gleiches gilt, wenn Sie eine unwider-
rufl iche Vollmacht zum Erwerb oder zur 
Veräußerung eines Grundstücks erteilen 
wollen.

Ferner ist eine notarielle Beurkundung 
dann sinnvoll, wenn Sie ein Handelsge-
werbe betreiben oder Gesellschafter ei-
ner Personen- oder Kapitalgesellschaft 
sind. Durch eine notarielle Beurkundung 
können darüber hinaus spätere Zweifel an 
der Wirksamkeit der Vollmacht leichter 
vermieden werden.

Von der notariellen Beurkundung der 
Vollmacht ist die öffentliche Beglaubi-
gung der Unterschrift einer Vollmacht 
zu unterscheiden, die ebenfalls ein No-
tar vornehmen kann. Diese Form ist ein-
zuhalten, wenn der Bevollmächtigte Er-
klärungen gegenüber dem Grundbuch-
amt abgeben soll und seine Vollmacht 
nicht bereits notariell beurkundet ist. 
Auch zur Erklärung einer Erbausschla-
gung durch einen Bevollmächtigten (z. B. 
wegen Überschuldung des Nachlasses) 
ist eine öffentlich beglaubigte Vollmacht 
sinnvoll. Mit der Beglaubigung können 

darüber hinaus spätere Zweifel, dass die 
Unterschrift von Ihnen stammt, leichter 
vermieden werden. Die Unterschrift auf 
einer Vorsorgevollmacht kann auch von 
der Betreuungsbehörde öffentlich be-
glaubigt werden.

Die Gebühren für die Tätigkeit des No-
tars sind gesetzlich festgelegt und rich-
ten sich nach dem Geschäftswert der Voll-
macht, der wiederum vom Vermögen des 
Vollmachtgebers abhängt. Bei einem Ge-
schäftswert von z. B. 50.000 Euro fällt für 
die Beurkundung einer umfassenden Vor-
sorgevollmacht eine Gebühr von 66 Euro 
an. Die Mindestgebühr beträgt 10 Euro. Bei 
Vermögen über 500.000 Euro steigt die 
Beurkundungsgebühr auf den Höchstwert 
von 403,50 Euro. Die Gebühren schließen 
die Beratung, den Entwurf und die Beur-
kundung ein. Für die Beglaubigung der Un-
terschrift fallen wertabhängige Gebühren 
zwischen 10 Euro und 130 Euro an (alle An-
gaben zuzüglich Umsatzsteuer.). Die Be-
treuungsbehörde erhält für eine Beglaubi-
gung eine Gebühr von 10 Euro.

  Ergänzende Hinweise zu Frage 7, Sei-
te 11 (Registrierung der Vollmacht im 
Zentralen Vorsorgeregister der Bun-
desnotarkammer)

Die Bundesnotarkammer führt das Zen-
trale Vorsorgeregister. In diesem Re-
gister können Angaben zu notariellen wie 
sonstigen Vorsorgevollmachten eingetra-
gen werden. Dort können Sie im Zusam-
menhang mit der Registrierung Ihrer Voll-
macht auch eintragen lassen, ob Sie be-
sondere Anordnungen und Wünsche zu 



17

Art und Umfang medizinischer Versor-
gung haben. Kommt es zu einem Betreu-
ungsverfahren, kann das Betreuungs-
gericht durch Abfrage bei dem Register 
Kenntnis vom Vorhandensein einer Voll-
macht erlangen. Damit wird vermieden, 
dass ein Betreuer nur deshalb bestellt 
wird, weil das Betreuungsgericht von ei-
ner Vollmacht nichts wusste. Das Gericht 
kann aufgrund der registrierten Daten be-
urteilen, ob eine für das Betreuungsver-
fahren relevante Vollmacht vorhanden ist 
und es deshalb mit der bevollmächtigten 
Person in Kontakt treten muss.

Mit der Eintragung ist keine eigenständi-
ge Vollmachtserteilung verbunden. Die 
Angaben zur Vollmacht werden nicht in-
haltlich überprüft. Vor allem wird nicht 
überprüft, ob eine wirksame Vollmacht 
erteilt wurde. Die Vollmachtsurkunde 
wird auch nicht bei dem Zentralen Vor-
sorgeregister hinterlegt. Um dem Betreu-
ungsgericht den Kontakt mit der bevoll-
mächtigten Person zu ermöglichen, soll-
ten Sie auf jeden Fall auch deren Daten 
registrieren lassen. Es empfi ehlt sich, die 
Einzelheiten zuvor mit der bevollmächtig-
ten Person zu besprechen, insbesonde-
re zu klären, ob sie mit der Registrierung 
einverstanden ist. Die Registereintragung 

Für die Registrierung Ihrer Vollmacht fallen einmalig aufwandsbezogene Gebühren 
an, wobei in der Grundgebühr die Eintragung der ersten bevollmächtigten Person 
enthalten ist. Folgende Gebühren werden von der Bundesnotarkammer für einen 
von Ihnen selbst gestellten Antrag erhoben:

  Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung oder 
Löschung eines Eintrags wird online über
www.vorsorgeregister.de gestellt:  15,50 Euro

  Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung oder 
Löschung eines Eintrags wird schriftlich gestellt:  18,50 Euro

  Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmächtigte Person 
bei einem online gestellten Antrag über 
www.vorsorgeregister.de:  2,50 Euro 

  Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmächtigte Person 
bei schriftlichem Antrag:  3,00 Euro

Bei Zahlung durch Lastschrifteinzug ermäßigen sich die Gebühren um:  2,50 Euro 

Bei einer Antragstellung über institutionelle Nutzer des Vorsorgeregisters, insb. 
Notare, Rechtsanwälte, zum Teil auch Betreuungsvereine und Betreuungsbehör-
den, können sich die Gebühren nochmals ermäßigen (auf bis zu 8,50 Euro).
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kann unmittelbar von dem Vollmacht-
geber selbst beantragt werden. Der An-
trag kann aber auch über den Notar oder 
Rechtsanwalt gestellt werden, der bei der 
Erstellung der Vollmacht mitgewirkt hat. 
Zum Teil sind auch die Betreuungsvereine 
und Betreuungsbehörden bei der Antrag-
stellung behilfl ich.

Wollen Sie die Eintragung selbst veran-
lassen, können Sie dies online über das 
Internet unter www.vorsorgeregister.de 
tun. Das hat den Vorteil, dass die von Ih-
nen eingegebenen Daten automatisiert 
und somit wesentlich schneller weiterver-
arbeitet werden können. Der Antrag über 
das Internet ist zudem kostengünstiger 
als ein postalischer Antrag. Außerdem 
entfällt eine nicht immer auszuschließen-
de Fehlerquelle bei der Erfassung schrift-
licher Anträge.

Für eine postalische Antragstellung soll-
ten Sie die hierfür vorgesehenen speziel-
len Antragsformulare verwenden, die Sie 
bei der Bundesnotarkammer unter der 
folgenden Adresse anfordern können:

Bundesnotarkammer
– Zentrales Vorsorgeregister –
Postfach 08 01 51
10001 Berlin

An diese Adresse können Sie die ausgefüll-
ten Formulare dann auch zurücksenden.

  Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 8, 
Seite 11 (Wirkung der Vollmacht über 
den Tod hinaus)

Ob der Tod des Vollmachtgebers zum Er-
löschen der Vollmacht führt, ist durch 
Auslegung zu ermitteln. Um Zweifel nach 
dem Tod des Vollmachtgebers zu vermei-
den, wird empfohlen, in der Vollmacht 
ausdrücklich zu regeln, dass die Voll-
macht über den Tod hinaus gelten soll. 
Dann ist der Bevollmächtigte auch nach 
dem Tod des Vollmachtgebers befugt, 
von seiner Vertretungsmacht Gebrauch 
zu machen. Seine Erklärungen berechti-
gen und verpfl ichten die Erben hinsicht-
lich des Nachlasses. Die Erben können 
Rechenschaft vom Bevollmächtigten ver-
langen und die Vollmacht widerrufen. Er-
lischt dagegen die Vollmacht mit dem Tod 
des Vollmachtgebers, kann es sein, dass 
bei Verwendung der Vollmacht zur Vor-
nahme von Rechtsgeschäften eine „Le-
bensbescheinigung“ verlangt wird. Wei-
terhin ist der Bevollmächtigte daran ge-
hindert, Geschäfte zu besorgen, die nicht 
ohne Nachteile aufgeschoben werden 
können, bis der Erbe anderweit Fürsor-
ge treffen kann. Möglicherweise ist dann 
auch eine Nachlasspfl egschaft erforder-
lich. Empfehlenswert ist es daher, die Voll-
macht über den Tod hinaus zu erteilen, 
damit der Bevollmächtigte in der Lage ist, 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Beerdigung oder einer Wohnungsauf-
lösung etc. regeln zu können, bevor die 
Erben das Erbe angenommen und seine 
Verwaltung übernommen haben.
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Bitte beachten Sie:
   Die vorgesehenen Kästchen zum 

Ankreuzen und die Leerzeilen sollen 
Ihnen eine individuelle Gestaltung 
der Vollmacht nach Ihren Bedürf-
nissen ermöglichen. Dies bedingt 
aber auch, dass Sie sich jeweils 
für „Ja“ oder „Nein“ entscheiden. 
Lassen Sie etwa eine Zeile unange-
kreuzt oder füllen versehentlich bei-
de Kästchen aus, ist die Vollmacht 
in diesem Punkt unvollständig bzw. 
widersprüchlich und ungültig. Wol-
len Sie in die vorgesehenen Leerzei-
len nichts eintragen, so sollten Sie 
mit Füllstrichen den Vorwurf mög-
licher nachträglicher Veränderung 
entkräften. Bitte verwenden Sie 
Sorgfalt auf das Ausfüllen!

   Die Unterschrift des Bevollmäch-
tigten ist keine Wirksamkeitsvor-
aussetzung der Vollmacht. Die vor-
gesehene Zeile hierfür soll Sie nur 
daran erinnern, dass die frühzeitige 
Einbindung Ihrer Vertrauensperson 
höchst sinnvoll ist.

   Bei Zweifeln oder Unsicherheiten 
sollten Sie unbedingt anwaltlichen 
oder notariellen Rat suchen oder 
die Hilfe eines Betreuungsvereins in 
Anspruch nehmen.

Wichtige Hinweise zum 
Muster einer Vorsorgevoll-
macht, die Sie zum 
Ausdrucken auf den Sei-
ten 49 und 50 dieser Datei 
fi nden.

Noch zwei wichtige Hinweise zur Voll-
macht:

1. Eine Vollmacht, die zur Vertretung in 
Vermögensangelegenheiten befugt, soll-
te in keinem Fall Zweifel am Eintritt ihrer 
Wirksamkeit zulassen. Sie sollten daher 
einleitend nicht etwa schreiben:
„Für den Fall, dass ich selbst einmal nicht 
mehr handeln kann, soll an meiner Stel-
le...“ o. ä. Damit bliebe nämlich für den 
Rechtsverkehr ungeklärt, ob diese Vor-
aussetzung wirklich eingetreten ist. Es 
wäre auch unzweckmäßig, die Gültigkeit 
der Vollmacht etwa von ärztlichen Zeug-
nissen über Ihren Gesundheitszustand 
abhängig zu machen. Dies würde wieder-
um Fragen aufwerfen, z. B. wie aktuell die-
se Bescheinigungen jeweils sein müssen. 
Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann 
uneingeschränkt brauchbar, wenn sie an 
keine Bedingungen geknüpft ist.

2. Wollen Sie die Person Ihres Vertrauens 
auch zur Wahrnehmung von Bankangele-
genheiten bevollmächtigen, ist es ratsam, 
diese Vollmacht gesondert auf dem von 
den Banken und Sparkassen angebotenen 
Vordruck „Konto-/Depotvollmacht – Vor-
sorgevollmacht“ zu erteilen. In dieser Voll-
macht sind die im Zusammenhang mit Ih-
rem Konto oder Depot wichtigen Bankge-
schäfte im Einzelnen erfasst. Es empfi ehlt 
sich, diese Vollmacht in Ihrer Bank in An-
wesenheit eines Bankmitarbeiters auszu-
füllen. Ihr Kreditinstitut wird Sie sicherlich 
gerne beraten. Wenn Sie zum Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrages be-
vollmächtigen wollen, müssen Sie die Voll-
macht notariell erteilen.

https://services.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/download/104/betreuungsrecht.pdf
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